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[...] Am festesten konnte in unserer Zeit die Vorstellung, als ob die Freiheit des Denkens 
und des Geistes überhaupt sich nur durch die Abweichung, ja Feindschaft gegen das öf-
fentlich Anerkannte beweise, in Beziehung auf den Staat eingewurzelt, und hiernach ab-
sonderlich eine Philosophie über den Staat wesentlich die Aufgabe zu haben scheinen, 
auch eine Theorie und eben eine neue und besondere zu erfinden und zu geben. Wenn 
man diese Vorstellung und das ihr gemäße Treiben sieht, so sollte man meinen, als ob 
noch kein Staat und Staatsverfassung in der Welt gewesen, noch gegenwärtig vorhanden 
sei, sondern als ob man jetzt – und dies Jetzt dauert immer fort – ganz von vorne anzufan-
gen und die sittliche Welt nur auf ein solches jetziges Ausdenken und Ergründen und Be-
gründen gewartet habe. Von der Natur gibt man zu, daß die Philosophie sie zu erkennen 
habe, wie sie ist, daß der Stein der Weisen irgendwo, aber in der Natur selbst verborgen 
liege, daß sie in sich vernünftig sei und das Wissen diese in ihr gegenwärtige, wirkliche 
Vernunft, nicht die auf der Oberfläche sich zeigenden Gestaltungen und Zufälligkeiten, 
sondern ihre ewige Harmonie, aber als ihr immanentes Gesetz und Wesen zu erforschen 
und begreifend zu fassen habe. Die sittliche Welt dagegen, der Staat, sie, die Vernunft, wie 
sie sich im Elemente des Selbstbewußtseins verwirklicht, soll nicht des Glücks genießen, 
daß es die Vernunft ist, welche in der Tat in diesem Elemente sich zur Kraft und Gewalt 
gebracht habe, darin behaupte und inwohne. [...]

Vorrede, S. VIII f. (6 f.)

So soll denn diese Abhandlung, insofern sie die Staatswissenschaft enthält, nichts anderes 
sein als der Versuch, den Staat als ein in sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen. 
Als philosophische Schrift muß sie am entferntesten davon sein, einen Staat, wie er sein 
soll, konstruieren zu sollen; die Belehrung, die in ihr liegen kann, kann nicht darauf gehen, 
den Staat zu belehren, wie er sein soll, sondern vielmehr, wie er, das sittliche Universum, 
erkannt werden soll. [...]

Vorrede, S. XXI (15)

Um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu 
ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der 
Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat. 
Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, daß erst in der Reife 
der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich dieselbe Welt, 
in ihrer Substanz erfaßt, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut. Wenn die Philoso-
phie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in 
Grau läßt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt 
erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. [...]

Vorrede, S. XXIII f. (17)

Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee, – der sittliche Geist als der offenbarte, sich 
selbst deutliche, substantielle Wille, der sich denkt und weiß und das, was er weiß und 
insofern er es weiß, vollführt. An der Sitte hat er seine unmittelbare, und an dem Selbstbe-
wußtsein des Einzelnen, dem Wissen und Tätigkeit desselben seine vermittelte Existenz, 
sowie dieses durch die Gesinnung in ihm, als seinem Wesen, Zweck und Produkt seiner 
Tätigkeit, seine substantielle Freiheit hat. [...]

§ 257, S. 241 (207 f.)

Der Staat ist als die Wirklichkeit des substantiellen Willens, die er in dem zu seiner Allge-
meinheit erhobenen besonderen Selbstbewußtsein hat, das an und für sich Vernünftige. 
Diese substantielle Einheit ist absoluter unbewegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit 
zu ihrem höchsten Recht kommt, so wie dieser Endzweck das höchste Recht gegen die 
Einzelnen hat, deren höchste Pflicht es ist, Mitglieder des Staats zu sein.

§ 258, S. 241 f. (208)


